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M it dem Slogan »Das Private ist
politisch« setzte sich die Neue
Frauenbewegung der 1970er

Jahre ganz bewusst von der etablierten,
traditionellen Politik der Parteien und
Frauenverbände ab. Es wurde ein »neu-
es Verständnis des Politischen« einge-
klagt. Der Frankfurter Weiberrat formu-
lierte: »Es gilt, Privatleben qualitativ zu
verändern und diese Veränderung als re-
volutionären Akt zu verstehen«.1 In Er-
weiterung des traditionell männlichen
Politikbegriffs sollte damit die politische
Dimension und die Veränderbarkeit
scheinbar privater Beziehungsstrukturen
hervorgehoben werden. Die neu ent-
standene feministische Bewegung ver-
stand sich mehrheitlich als Basisbewe-
gung, die Stellvertreterinnenpolitik und
Hierarchien strikt ablehnte. Mitte der
1970er Jahre bildeten sich überall in der
Bundesrepublik nach US-amerikani-
schem Vorbild Frauengruppen, die einen
kollektiven Lernprozess darüber einleite-
ten, dass ökonomische und soziale Be-
nachteiligungen und Gewalt gegen
Frauen kein persönliches Schicksal, son-
dern ein öffentliches Politikum seien, das
es anzuprangern und zu verändern gel-
te. Frauen kämpften für das Selbstbe-
stimmungsrecht bei Schwangerschaft,
gegen Misshandlung und Gewalt ge-
genüber Frauen und Kindern und pro-
blematisierten die geschlechtshierarchi-
sche Arbeitsteilung im Berufsleben und
in der Familie. Die Anliegen der feminis-
tischen Bewegungen waren nicht darauf
beschränkt, Missstände aufzudecken,

sondern zugleich an deren Veränderung
zu arbeiten. Neu geschaffene Frauen-
räume dienten nicht nur der individuel-
len Verbesserung der Situation der Be-
troffenen, sondern sie wurden als Orte
und Zentren für feministische Gesell-
schaftsveränderung begriffen. Frauen
sahen sich durchaus nicht in erster Linie
als Opfer, sondern die Akteurinnen wa-
ren handelnde Subjekte, denen es ge-
lang, ihre Räume für viele andere als nur
akademische Schichten zu öffnen.2

Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen

Eines der größten und nachhaltigen Ver-
dienste der Frauenbewegung der
1970er Jahre war, dass Gewalt gegen
Frauen thematisiert und enttabuisiert
wurde. Die Debatte stand im Zusam-
menhang mit der Forderung nach
Selbstbestimmung über den eigenen
Körper, die bis heute wirkt und Frauen
aus den unteren Schichten und Akade-
mikerinnen in gleicher Weise betrifft.
Die Sicherung der körperlichen, ›seeli-
schen‹ und geistigen Unversehrtheit von
Frauen war bis dahin ein Tabu. Die Neu-
en Frauenbewegungen holten dieses
Thema aus der Privatheit heraus, entta-
buisierten es und gaben den betroffenen
Frauen die Möglichkeit zur Artikulie-
rung. Dazu gehörte auch die Kriminali-
sierung von Vergewaltigungen und an-
deren Formen von Gewalt in sexualisier-
ten Ausdrucksformen sowie die feminis-
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tische Kritik an der Zwangsheterosexua-
lität. Die außerordentliche Bedeutung
des Problems zeigt, dass das Handbuch

Frau 1978 bereits 110 Adressen von
Frauenberatungsstellen und Frauenin-
itiativen, die sich mit dem Thema »Ge-
walt« beschäftigten, aufwies.

Die Musikgruppe »Schneewittchen«
nahm Ende der 1970er Jahre in einem
Lied, das sie »Armer Jonny« nannten,
das Thema »Gewalt in der Zweierbezie-
hung« auf. Es heißt darin:

»…denn so fest, wie er sie liebte,
schlug er sie oft auch.
Ins Gesicht und auf die Hände und in
ihren Bauch…
Noch vor einem Tag war Jonny lieb zu
seiner Frau,
heute ist ihm andersrum, er schlägt sie
grün und blau…«

Liebe und Hiebe werden oft zusammen
genannt oder gedacht, haben aber
nichts miteinander zu tun. Der Rat-
schlag, den »Schneewittchen« dem »ar-
men Jonny« gibt, lautet: »Guck Dir Dei-
ne Fäuste an und mach was besseres
draus.« Diesen Ratschlag schreiben viele
Männer in den Wind. Frauen werden als
Eigentum betrachtet, als Besitz, mit dem
Mann verfahren kann, wie er will, und
dann auch so verfährt. Der »arme Jon-
ny« war, so geht es aus dem Lied hervor,
ein Mann, der »den Scheiß von seiner
Arbeit« nicht gut aushalten konnte. Es
ging ihm schlecht, er ging in die Kneipe,
soff sich »die Hucke voll« und brachte
dann für seine Frau Elsbeth Prügel mit
nach Haus, anstatt sich gemeinsam mit
seinen ebenso unterdrückten Kollegen
gegen den »Scheiß« zur Wehr zu setzen.

Die Frauenhausbewegung machte
darauf aufmerksam, dass patriarchali-
sche gesellschaftliche Verhältnisse keine
Entschuldigung für gewalttätige Verhal-
tensweisen von Männern sein können
und dass jeder Mann, auch wenn er in
einer frauenverachtenden Umgebung
lebt, als Individuum für sein eigenes Ver-
halten gegenüber Frauen verantwortlich
ist. 3

Zufluchtsräume für
misshandelte Frauen

In dem Lied verlässt Elsbeth Jonny
schließlich und geht ins Frauenhaus.
Auch diese Fluchtmöglichkeiten muss-

ten erst durch die Frauenbewegung er-
kämpft werden. Gründerinnen der ers-
ten Frauenhäuser waren europaweit
und in den USA meist Frauengruppen,
die sich zusammengefunden hatten, um
theoretisch und praktisch gegen patriar-
chalische Gewaltverhältnisse zu agie-
ren.4 Der Ansturm auf die neu geschaf-
fenen Projekte machte deutlich, dass
psychische und physische Misshandlung
von Frauen keine Randerscheinungen in
unserer »zivilisierten« Gesellschaft wa-
ren.

Nach harten Kämpfen wurden 1976
in Köln und Berlin die ersten autonomen
Frauenhäuser eröffnet. Bremen, Frank-
furt und andere große Städte folgten
bald. In der »Provinz« dauerte es etwas
länger. Mit den Frauenhäusern für ge-
schlagene und misshandelte Frauen
wurden Zufluchtsräume geschaffen, in
denen die Frauen – die meisten flüchte-
ten vor ihren Ehemännern und Partnern
– Gleichbetroffene trafen, wo sie Trauer,
Zorn und Wut artikulieren konnten, aber
auch Schutz und Hilfestellung bekamen,
ohne mit ihren Männern weiter kon-
frontiert zu sein. Das gab ihnen zudem
Raum, über neue Lebensformen nach-
zudenken. Dafür sollten sie durch die
meist ehrenamtlich im Frauenhaus ar-
beitenden Frauen gestärkt und ermutigt
werden. Sie befreiten sich von Schuldge-
fühlen und von der Scham, für das Erlit-
tene selbst verantwortlich zu sein und
versagt zu haben. Von der Politik wur-
den sie daher als politische »Wider-
standsnester« wahrgenommen. Alle
sollten gleichberechtigt sein – Mitarbei-
terinnen und Bewohnerinnen; Männer
hatten keinen Zutritt. 1980 wurde die
Zentrale Informationsstelle Autonomer
Frauenhäuser (ZIF) als Dachverband für
135 autonome und männerfreie Zu-
fluchtsräume gegründet, die bis heute
arbeitet.5

Das anhaltende ständige Ringen um
finanzielle Ressourcen für die Arbeit der
Frauenhäuser verlangte viel Kraft von
den aktiven Frauen und raubte ihnen
(oft) die Energie zur Formulierung ihrer
politischen Ziele. Dennoch ist es ein Ver-
dienst der Frauen(haus)bewegung, dass
Gewaltbeziehungen sichtbar gemacht
wurden und dass politische Gremien das
Thema »Gewalt gegen Frauen und Kin-
der« aufgreifen mussten. Zahlreiche
Maßnahmen und Gesetzesänderungen
zugunsten der Opfer von Gewalt
folgten.

Keine Ausnahmeregelungen
für Vergewaltiger mit
Trauschein

Immerhin dauerte es bis 1. Juli 1997, bis
nach heftigen Debatten im Deutschen
Bundestag und gegen die Stimmen der
CDU/CSU, Vergewaltigung in der Ehe
(nach Inkrafttreten des §177 StGB) un-
ter Strafe gestellt wurde und wie jede
andere Vergewaltigung als Verbrechen
gilt. Bis dahin war das Selbstbestim-
mungsrecht der Frau mit dem Jawort am
Standesamt außer Kraft gesetzt. Das
war eine bewusste Entscheidung des
Gesetzgebers: Als Vergewaltiger wurde
in der Bundesrepublik nur bestraft, wer
sein Opfer mit Gewalt zum »außereheli-
chen Beischlaf« zwang. Der Trauschein
wirkte wie ein Freibrief. Der Ehemann
hatte ein Recht auf den ›Beischlaf‹. ›Not-
zucht‹, ›Unzucht‹ oder wie immer die
Vergewaltigung in den verschiedenen
Epochen genannt wurde, war stets nur
das, was gegen von der Justiz und von
den christlichen Kirchen hochgehaltene
Moralvorstellungen verstieß.

25 Jahre war im Bundestag darüber
diskutiert worden. Bereits 1972 brachte
die SPD einen Gesetzentwurf zur Re-
form des Sexualstrafrechts mit dem neu-
en Kapitel »Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung« in den Bundestag
ein. Sie scheiterte an den immer wieder-
kehrenden Argumenten der ›Eheschüt-
zer‹: Vergewaltigung in der Ehe? Gibt‘s
bei uns nicht, außerdem habe der
Staatsanwalt im Schlafzimmer von Ehe-
leuten nichts zu suchen und die Beweis-
führung sei viel zu schwierig.

Die grünen Frauen, die 1983 erstmals
in den Bundestag einzogen und von de-
nen damals noch viele aus der Frauen-
bewegung kamen, brachten neuen
Schwung und neue Erkenntnisse aus der
Neuen Frauenbewegung in die parla-
mentarische Debatte. In der Zwischen-
zeit waren auch die Frauenhäuser voll-
besetzt mit Frauen aus allen Schichten
der Bevölkerung; Ehefrauen waren kei-
ne Seltenheit. Die Konservativen blieben
bei ihrer Abneigung. Noch 1990 hatte
Edmund Stoiber (CSU) bei den Koali-
tionsverhandlungen erklärt: »Mit uns
nie«, als FDP-Politiker vorschlugen, die
Vergewaltigung in der Ehe zu bestrafen.

Am 15. Mai 1997 schaffte der Bun-
destag nicht nur die Sonderregelungen
für Ehemänner, indem das Merkmal ›au-
ßerehelich‹ aus dem Tatbestand der Ver-
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gewaltigung gestrichen wurde, sodass
seitdem auch die eheliche Vergewalti-
gung als ein Verbrechen geahndet wird,
sondern auch den minderschweren
Straftatbestand der »Nötigung« ab. Von
da an wurden alle erzwungenen »sexu-
ellen Handlungen«, selbst wenn sie
nicht mit einer Penetration verbunden

sind, als Vergewaltigung bestraft und
mit einer Freiheitsstrafe nicht unter ei-
nem Jahr geahndet. Auch setzt der neue
§177 nicht mehr die Gegenwehr des
Opfers voraus. Jetzt gilt auch ein sexuel-
ler Übergriff als Vergewaltigung, bei
dem der Täter »eine Lage« ausnutzt, »in
der das Opfer« seinem »ungehemmten
Einfluss« preisgegeben ist. Vergewalti-
gende Ehemänner genießen seitdem
keine Sonderrechte mehr. Auch die von
den Konservativen eingebrachte soge-
nannte »Widerspruchsklausel«, mit der
die Ehefrau die Einstellung des Strafver-
fahrens gegen ihren Mann hätte bewir-
ken können, wie es CDU/CSU und FDP
mit Hinweis auf das Grundgesetz, wo-
nach Ehe und Familie unter dem beson-
deren Schutz des Staates stehen sollten,
wurde gekippt. Damit hätte das Gesetz
dem Vergewaltiger mit Trauschein ein
hervorragendes Druckmittel gegen sein
Opfer in die Hand gegeben.

Diese Gesetzesänderung war zwei-
felsohne ein Erfolg für die Neue Frauen-
bewegung, die seit ihrem Aufbruch An-

fang der 1970er Jahre für eine Reform
des Sexualstrafrechts kämpfte, sondern
auch für den Deutschen Bundestag und
die Wählerinnen im Land. Denn eine
fraktionsübergreifende Frauenkoalition,
bei der auch Unionspolitikerinnen betei-
ligt waren, hat das Unmögliche ge-
schafft, weil sie die Fraueninteressen

über das von Männern dominierte Par-
teiinteresse stellte. Leider belegen Dun-
kelfeldstudien, dass ein Großteil der Se-
xualstraftaten zwischen Ehepartnern
weiterhin nicht zur Anzeige kommt. Se-
xualstraftaten werden sehr selten von
Fremden begangen. Meistens findet se-
xuelle Gewalt im häuslichen Bereich
statt, wobei es sich bei einem Großteil
der Täter um den Ehemann bzw. Le-
bensgefährten des Opfers handelt.

Aktionsplan zur Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen

Mit dem Aktionsplan zur Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen hat die Bun-
desregierung im Dezember 1999 erst-
mals ein umfassendes Gesamtkonzept
für alle Ebenen der Gewaltbekämpfung
vorgelegt. Sie wollte dadurch deutlich
machen, dass es um strukturelle Verän-
derungen gehen muss, nicht mehr wie
bisher um vereinzelte, punktuelle Maß-
nahmen, die die Komplexität des Ge-

waltgeschehens außer Acht lassen. Der
Aktionsplan II, der im September 2007
veröffentlicht wurde, sollte da ansetzen,
wo mit dem Aktionsplan I besondere
Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt
wurden. Einige gesetzgeberische Maß-
nahmen – das betrifft z. B. häusliche
und sexuelle Gewalt sowie Frauenhan-
del – waren bereits verbessert worden.
Dazu gehörte auch das Gewaltschutz-
gesetz (GewSchG) vom Januar 2002. Es
enthält eine Anspruchsgrundlage für die
– zumindest zeitweise – Überlassung ei-
ner gemeinsam genutzten Wohnung,
wenn die verletzte Person mit dem Täter
einen auf Dauer angelegten gemeinsa-
men Haushalt führt. Das einschlägige
Verfahrens- und Vollstreckungsrecht
wurde so überarbeitet, dass die betrof-
fenen Opfer schnell und einfach zu ih-
rem Recht kommen können. Zur Ergän-
zung des Gewaltschutzgesetzes haben
die Bundesländer ihre Polizeigesetze ge-
ändert. Die Polizei hat damit eine aus-
drückliche Eingriffsbefugnis für eine
Wegweisung des Gewalttäters aus der
Wohnung direkt nach einer Gewalttat.
Auch dieses Gesetz wäre ohne den
Kampf der Frauenbewegung nicht ver-
abschiedet worden. Für sie war es von
Anfang an paradox, dass es die Miss-
handelten waren, die ihre Wohnung
aufgeben sollten, um Schutz vor ihren
Peinigern zu finden.

Damit war der Kampf freilich nicht zu
Ende. Die Aktivitäten der nächsten Ge-
neration der »68er«-Innen haben Spu-
ren hinterlassen. Jährlich wird weltweit
vom 25. November, dem Internationa-
len Tag gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen, bis zum 10. Dezember, dem
Internationalen Tag der Menschenrech-
te, auf den gravierenden Missstand auf-
merksam gemacht. In den zwei Aktions-
wochen »16 Tage gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen« tragen engagier-
te Frauen und Organisationen in etli-
chen europäischen Ländern und in vie-
len Städten der Bundesrepublik das The-
ma in großer Kreativität in die Öffent-
lichkeit.

Und was ist aus den
Frauenhäusern geworden?

Die autonome Frauenhausbewegung ist
im letzten Jahr 40 Jahre alt geworden.
(K)ein Grund zum Feiern!? Die kampa-
gnenerprobten Aktivistinnen nutzten
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das »Jubiläum«, um auf ihre Existenz,
aber auch auf ihre Erfolge und Probleme
aufmerksam zu machen. Am 8. März
2016, dem Internationalen Frauentag,
endete die Kampagne »16-Tage-16-
Bundesländer« in Berlin. Ein »Frauen-
hausbus« fuhr unter dem Motto »GE-
WALT GEGEN FRAUEN BEENDEN! 40
JAHRE AUTONOME FRAUENHÄUSER
IN BEWEGUNG! FRAUENHAUS-FI-
NANZIERUNG JETZT BUNDESWEIT SI-
CHERN!« durch alle 16 Bundesländer.
Sie wollten auf die dramatischen Zustän-
de aufmerksam machen, wie Frauen in
unserer Gesellschaft Gewalterfahrungen
ausgesetzt sind.6

Einen wirklichen Grund zum Feiern
sahen sie nicht. Denn die Frauenhausbe-
wegung war vor 40 Jahren angetreten,
um sich überflüssig zu machen. Häusli-
che Gewalt sollte aus der Gesellschaft
verbannt sein. Heute sind die autono-
men Frauenhäuser notwendiger denn
je. Die Gewalt gegenüber Frauen nimmt
auf der ganzen Welt zu. Die Hoffnung
der Neuen Frauen(haus)bewegungen,
es ließe sich ein Geschlechterverhältnis
ohne Besitzansprüche, ohne überkom-
mene Rollenvorstellungen und ohne
Gewalt in den ›privaten‹ Beziehungen
herstellen, hat sich bis heute leider nicht
erfüllt.

Inzwischen bestehen ca. 350 Frauen-
häuser, etwa 2/3 in der alten BRD und
1/3 in der ehemaligen DDR, wo der
Aufbau nach der Wende rasant inner-
halb weniger Jahre erfolgte.

Jährlich suchen etwa 40.000 Frauen
und ebenso viele Kinder Schutz in Frau-
enhäusern. Oft sind sie die einzigen An-
laufstellen für psychisch und physisch
misshandelte Frauen. Im Jahr 2001 gab
es noch 435 Frauenhäuser. Etliche sind
dem Sozialabbau zum Opfer gefallen.

Es bleibt noch viel zu tun

Gewalt im ›sozialen Nahraum‹, also in
der viel gelobten Familie – trotz der ge-
setzlichen Änderungen und trotz der
größeren öffentlichen Sensibilität – ist
nach wie vor nicht die Gewaltform, der
die Öffentlichkeit oberste Priorität ein-
räumt, obwohl sie die häufigste ist.
Durch PolitikerInnen und Familiensozio-
logInnen wird immer wieder suggeriert,
dass Familie der Ort sei, an dem Sicher-
heit, Ruhe und Geborgenheit gefunden
werden können. Beklagt wird der ›Zer-

fall‹ der Familie, der dazu führt, dass vor
allem Frauen und Kinder diese Gebor-
genheit vermissen müssen. Familienpoli-
tik ist im Jahr der Bundestagswahlen für
alle Parteien im Fokus, nicht nur für die
»neuen Rechten«.7

Davon, dass Familie auch Ort der Ge-
walt und Unterdrückung ist, wird auch
heute kaum gesprochen. »Wenn Sie Ge-
walterfahrungen suchen, gleich ob als
Opfer oder als Täter, gründen Sie am
besten eine Familie,« ist das Fazit, das
Kai Bussmann, Professor für Strafrecht
an der Universität Halle-Wittenberg, aus
seinem Berufsleben zieht und das in der
Süddeutschen Zeitung veröffentlicht
wurde.8 Bussmann versichert: »Es gibt in
unserer hochzivilisierten Gesellschaft
keinen unsichereren Ort als die Familie.«
Insgesamt sei Gewaltkriminalität in
Deutschland rückläufig. Aber aus dem
öffentlichen Raum sei sie erfolgreicher
verdrängt worden als aus dem privaten
Bereich. Vom »Schlachtfeld Familie«
sprechen Gewaltforscher in den USA.
Die Berichte ließen sich beliebig fortset-
zen. Die Frauenhausbewegung ist also
auch nach 40 Jahren notwendiger denn
je.

Widerstand kann in der Zukunft nicht
alleine Sache der Opfer von Gewalt sein.
Auch kritische WissenschaftlerInnen
sind aufgefordert, sich eindeutig gegen
jede Art von Gewalt zu wenden. Akteu-
re, Profiteure, Täter zu benennen, sie
anzuklagen und ihnen jede Unterstüt-
zung zu entziehen. Nach den gängigen
Definitionen von »Normalität« sind die
meisten Täter ganz normale Menschen.
Und sie kommen aus allen sozialen
Schichten. Zum Umgang mit Tätern ge-
hört, dass sie auch in wissenschaftlichen
Untersuchungen nicht für ihre Tat ent-
schuldigt werden und dass auch der
Staat sie als Straftäter behandelt und
dass sichergestellt wird, dass die betrof-
fenen Frauen und Kinder vor den Tätern
ausreichend geschützt sind.

Die verbale Aufgeschlossenheit ge-
genüber dem Problem »Gewalt in Ge-
schlechterverhältnissen« reicht also
nicht. Sie ist ebenso wenig nützlich, wie
die diskursive Entsorgung oder die Ent-
sorgung der Patriarchatskritik. Gerade
»Nicht-Täter« unter den Männern
müssten ein Interesse daran haben, dass
die Täter zur Verantwortung gezogen
werden, damit Frauen wieder Vertrauen
in diese Gesellschaft haben können, an-
statt dauernd in Angst leben zu müssen,

wenn sie mit Männern zusammen le-
ben. Männer müssten ein Interesse da-
ran haben, aktiv gegen Männer-Gewalt
einzutreten, schließlich sind es vor allem
gewalttätige Männer, die immer wieder
dafür sorgen, dass das ganze männliche
Geschlecht undifferenziert als potentiel-
ler Täter diffamiert wird.
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